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Nr. 47 Änderung der Satzung der 
 Lotsenbrüderschaft Elbe

Nachstehende Änderung der Satzung der Lotsenbrüder-
schaft Elbe, die ich gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 Seelotsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Sep-
tember 1984 (BGBl. I S. 1213), zuletzt geändert durch Art. 
4 Abs. 135 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1666), am 29. Januar 2021 aufsichtsbehördlich geneh-
migt habe, wird hiermit bekannt gegeben.

Kiel, den 29. Januar 2021 
3800 S23-343.04/0002-004

Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt 

Im Auftrag 
Wiebrodt

Änderung der Satzung 
der Lotsenbrüderschaft Elbe

Aufgrund § 29 Abs. 2 Seelotsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. September 1984 (BGBl. I 
S. 1213), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 135 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666), haben die Mit-
glieder der Lotsenbrüderschaft Elbe durch Urabstimmung 
vom 11. Januar 2021 beschlossen, § 10 Abs. 3 der Sat-
zung vom 8. Juli 1993 (VkBl. 1993 S. 627), zuletzt geän-
dert durch aufsichtsbehördliche Genehmigung vom 
23. Februar 2018 (VkBl. 2018 S. 261), zu ändern. 

Entsprechend diesem Beschluss werden in § 10 Abs. 3 
folgende Sätze 2 bis 5 angefügt:

„Der Ältermann ist ermächtigt, eine Mitgliederversamm-
lung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung einzu-
berufen, wenn eine gleichzeitige persönliche Anwesenheit 
aller Mitglieder aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den weder in Hamburg noch in einem der Landkreise Har-
burg, Stade oder Cuxhaven des Bundeslandes Nieder-
sachsen oder Dithmarschen, Steinburg oder Pinneberg 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein möglich ist.

Die Mitgliederversammlung im Wege der Bild- und Ton-
übertragung kann keine Beschlüsse fassen. Beschlüsse 
werden im Nachgang an die Mitgliederversammlung im 
Wege der Bild- und Tonübertragung durch schriftliche 
Abstimmung oder im Wege der Urabstimmung (§ 13 der 
Satzung) von den Mitgliedern gefasst.

§ 12 Abs. 1 Satz 2 der Satzung findet für die Mitglieder-
versammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 
keine Anwendung.“

(VkBl. 2021 S 110)

schaften des Schiffes. Ziel dieser Regelung ist, klare Si-
cherheitsanforderungen für diese Fahrten vorzugeben, um 
Gefahren für Schiffe, die Schifffahrt oder Schifffahrtsein-
richtungen, die Gesundheit, die Küste oder die Umwelt 
abzuwenden. Der rechtliche Anknüpfungspunkt für eine 
Probefahrtbescheinigung ist Abschnitt A.5 der Anlage 2 
(zu § 9) der Schiffssicherheitsverordnung (SchSV). 

Die Sicherheitsanforderungen für Seeschiffe auf Probe-
fahrten werden im Folgenden bekanntgemacht. 

Hamburg, den 03. Februar 2021

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik 

Telekommunikation 
– Dienststelle Schiffssicherheit – 

i. A. 
K. Krüger 

Dienststellenleiter

Präambel

Dieses Regelwerk beinhaltet im Verhältnis zu den allge-
meinen Sicherheitsanforderungen an Seeschiffe unter 
deutscher Flagge angemessene Sicherheitsanforderun-
gen für eine zeitlich begrenzte Probefahrt. Diese spezifi-
schen Sicherheitsmaßnahmen tragen den Besonderhei-
ten von Probefahrten im Vergleich zu einem regulären 
Schiffsbetrieb Rechnung. 

Geregelt sind vorliegend der Anwendungsbereich, die 
Begriffsbestimmungen und die Grundsätze, die Dauer der 
Probefahrt, die Anforderungen an Besetzung und Wach-
dienst, die Sicherheitsrolle, Unterweisungen und Anwei-
sungen für den Notfall, die Zählung und Registrierung der 
Personen an Bord, die Rettungsmittel, die Sichtzeichen, 
Signale und Navigationsausrüstung, der Brandschutz, die 
Erprobung der Maschinen- und Ruderanlage und Anker-
einrichtung, die Anforderungen an die Funkanlage, die 
Stabilität, die Medizinische Ausstattung, der Umwelt-
schutz, die Organisation eines sicheren Schiffsbetriebes 
und ein Bescheinigungsmuster. Die Einhaltung der Si-
cherheitsanforderungen für Seeschiffe auf Probefahrten 
wird vor Erteilung einer Probefahrtbescheinigung durch 
die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Lo-
gistik Telekommunikation (Berufsgenossenschaft) über-
prüft und durch eine Probefahrtbescheinigung bestätigt.

1.  Anwendungsbereich

  Diese Regelung gilt auf Probefahrten in den inneren 
deutschen Gewässern und im deutschen Küsten-
meer oder von einem deutschen Hafen zu demselben 
oder einem anderen deutschen Hafen.

2.  Begriffsbestimmungen

  Im Sinne dieser Regelung ist

2.1.  Schiff: ein Seeschiff, das die Bundesflagge führt;

2.2.  Berufsgenossenschaft: Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation;

2.3.  Probefahrt: die durchgeführte Erprobung eines Schif-
fes auf See vor dessen erster Indienststellung oder 

Nr. 48 Bekanntmachung der Sicherheits
anforderungen für Seeschiffe auf 
Probefahrten

Probefahrten sind unverzichtbar zur Erprobung der sicher-
heitsrelevanten Ausrüstung, Einrichtungen und der Eigen-
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Wiederindienststellung nach einem Umbau oder Re-
paraturen.

2.4.  SOLAS-Übereinkommen: Internationales Überein-
kommen von 1974 zum Schutz des menschlichen 
Lebens auf See mit Protokollen von 1978 und 1988 
(BGBl. 1979 II S. 141; 1980 II S. 525; 1983 II S. 784; 
1994 II S. 2458, Anlageband) in der jeweils geltenden 
Fassung;

2.5.  MARPOL-Übereinkommen: Internationales Überein-
kommen von 1973 zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe und Protokoll von 1978 zu 
diesem Übereinkommen (BGBl. 1982 II S. 2, 4, 24; 1996 
II S. 399, Anlageband) in der jeweils geltenden Fassung;

2.6.  ISM-Code: Internationaler Code für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs und zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung, der von der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation durch die 
Entschließung der Vollversammlung A.741 (18) vom 
4. November 1993 in der Fassung der Entschließung 
des Schiffssicherheitsausschusses MSC.104 (73) 
vom 5. Dezember 2000 angenommen wurde, in der 
jeweils geltenden Fassung;

2.7.  KVR: Kollisionsverhütungsregeln vom 13. Juni 1977 
(BGBl. I S. 816), in der jeweils geltenden Fassung; 

2.8.  SchSV: Schiffssicherheitsverordnung vom 18. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 3013, 3023) in der jeweils 
geltenden Fassung;

2.9.  See-Umweltverhaltensverordnung: Verordnung über 
das umweltgerechte Verhalten in der Seeschifffahrt 
vom 13. August 2014 (BGBl. I S. 1371) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

3.  Grundsätze 

3.1.  Vor Aufnahme der Probefahrt muss das Schiff einer 
Überprüfung durch die Berufsgenossenschaft hin-
sichtlich der Einhaltung dieser Sicherheitsanforde-
rungen unterzogen werden.

3.2.  Wenn die Überprüfung die Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Vorschriften und Vorgaben diesen Si-
cherheitsanforderungen ergeben hat, erteilt die Be-
rufsgenossenschaft eine Probefahrtbescheinigung 
für die nach Regel 4 festzulegende Höchstdauer der 
Probefahrt. Die Bescheinigung ersetzt die nach § 9 
SchSV erforderlichen Schiffszeugnisse und -beschei-
nigungen. Diese muss an Bord des Schiffes mitge-
führt werden. 

3.3.  Kann im Einzelfall eine dieser Sicherheitsanforderun-
gen nicht erfüllt werden, kann die Berufsgenossen-
schaft gleichwertige Einrichtungen, Ausrüstungen 
und Maßnahmen festlegen. 

4.  Dauer der Probefahrt

  Die Probefahrtbescheinigung wird befristet ausge-
stellt. Die Berufsgenossenschaft legt die Höchstdau-
er der Probefahrt nach Antragsprüfung fest. 

5.  Besetzung und Wachdienst

5.1.  Das Schiff ist mit einer nach Qualifikation und Eig-
nung ausreichenden Schiffsbesatzung zu besetzen, 

um unter allen Betriebszuständen einen sicheren, ef-
fizienten und gefahrlosen Schiffsbetrieb zu gewähr-
leisten. Die Besatzungsmitglieder müssen über die 
nach den seeverkehrsrechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Befähigungszeugnisse, Befähigungsnach-
weise und Qualifikationsbescheinigungen verfügen. 
Über die sichere Mindestbesetzung ist ein Schiffs-
besatzungszeugnis zu erteilen. Das Schiffsbesat-
zungszeugnis ist bei der Berufsgenossenschaft zu 
beantragen und ist an Bord mitzuführen. 

5.2.  Nehmen mehr als 100 Personen an der Probefahrt teil 
und beträgt die Fahrtdauer mehr als drei Tage, müs-
sen ein Schiffsarzt sowie ein Gesundheits- und 
 Krankenpfleger an Bord sein. Letzterer kann ersetzt 
werden durch einen Rettungssanitäter oder Ret-
tungshelfer.

5.3.  Für die Dauer der Probefahrt ist ein Wachdienstplan 
auszuhängen. Der Plan muss enthalten:

 1.  die einzelnen Zeiträume der Brücken- und Ma-
schinenwache und 

 2.  die zum Wachdienst eingeteilten Besatzungsmit-
glieder. 

6.  Sicherheitsrolle, Unterweisungen und 
 Anweisungen für den Notfall

6.1.  Für die Dauer der Probefahrt ist eine Sicherheitsrolle 
gemäß Regel III/37 des SOLAS-Übereinkommens 
aufzustellen. 

6.2.  Die Besatzungsmitglieder sind vor Beginn der Probe-
fahrt in der Bedienung und Benutzung 

 1.  der Überlebensfahrzeuge und persönlichen Ret-
tungsmittel,

 2.  der Aussetzvorrichtungen, 

 3.  der Brandschutzausrüstung und -einrichtungen 

 4.  sowie der Aufgaben laut Sicherheitsrolle 

  zu unterweisen. Die Unterweisung ist im Seetage-
buch zu dokumentieren.

6.3.  Für jede Person, die nicht zur Schiffsbesatzung zählt, 
sind klar verständliche Anweisungen vorzusehen, die 
in einem Notfall zu befolgen sind. Die Anweisungen 
müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Befin-
den sich Personen an Bord, die die deutsche Sprache 
nicht verstehen, sind die Anweisungen zusätzlich in 
der Sprache zu verfassen, die von den betroffenen 
Personen verstanden wird. 

6.4.  Die nach Regel 6.3 vorgeschriebenen Anweisungen 
müssen mindestens die folgenden Punkte enthalten:

 1.  Art und Dauer des Generalalarms,

 2.  Art und Dauer des Alarms zum Verlassen des 
Schiffes,

 3.  Sammelplatz und zugewiesenes Überlebensfahr-
zeug,

 4.  Lagerort der Rettungswesten,

 5.  Anleitung zum Anlegen der Rettungswesten
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6.5.  Vor Beginn der Probefahrt muss eine Sicherheitsun-
terweisung der Personen stattfinden, die nicht zur 
Schiffsbesatzung zählen. Die Unterweisung muss die 
in der Regel 6.4 genannten Punkte umfassen. Die 
Unterweisung ist im Seetagebuch zu dokumentieren.

7.  Zählung und Registrierung der Personen an Bord

7.1.  Alle Personen an Bord sind vor dem Auslaufen des 
Schiffes zu zählen. Die Anzahl der Personen an Bord 
darf nicht die in der Probefahrtbescheinigung fest-
gelegte Höchstzahl überschreiten. 

7.2.  Alle Personen an Bord sind vor dem Auslaufen zu re-
gistrieren. Hierbei sind folgende Angaben zu erfassen:

 1.  Vor- und Nachname,

 2.  Geburtsdatum,

 3.  Funktion an Bord während der Probefahrt.

  Die Angaben sind einer verantwortlichen Person (Re-
gisterführer) an Land vor dem Auslaufen zu übermit-
teln. Diese sind in einem Notfall oder für die Abwick-
lung nach einem Unfall der Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger oder in anderen Such- 
und Rettungsbereichen den dort zuständigen Such- 
und Rettungsdiensten zu übermitteln. Die Daten 
 dürfen nur zu den in Satz 4 genannten Zwecken ver-
wendet werden. Die erhobenen Daten sind unverzüg-
lich nach Beendigung der Probefahrt zu löschen. 

7.3.  Einzelheiten zu Personen, die mitgeteilt haben, dass 
sie in Notfallsituationen besondere Fürsorge oder Hilfe 
benötigen, müssen dokumentiert werden und sind 
dem Kapitän vor dem Antritt der Probefahrt zu melden. 

8.  Rettungsmittel 

8.1.  Das Schiff muss mit einsatzbereiten Überlebensfahr-
zeugen (Rettungsboote und Rettungsflöße) zur Auf-
nahme aller an Bord befindlichen Personen ausgerüs-
tet sein. 

8.2.  Für jede Person an Bord des Schiffes muss eine Ret-
tungsweste mitgeführt werden. Die Rettungswesten 
müssen an Bord so verteilt werden, dass sie ohne 
Weiteres zugänglich sind; ihr Aufbewahrungsort muss 
deutlich gekennzeichnet sein. 

8.3.  Für jedes Besatzungsmitglied ist ein Überlebensan-
zug mitzuführen.

8.4.  Auf Schiffen mit einer Bruttoraumzahl von 500 und 
mehr ist mindestens ein Bereitschaftsboot mitzuführen. 

8.5.  Anweisungen für die Bedienung der Rettungsflöße 
und der Aussetzvorrichtungen für die Überlebens-
fahrzeuge und Bereitschaftsboote sind in deren un-
mittelbarer Nähe anzubringen.

9.  Sichtzeichen, Signale und Navigationsausrüstung

9.1.  Die nach den KVR erforderlichen Sichtzeichen und 
Schallsignale müssen ordnungsgemäß vorgesehen 
und betriebsbereit sein. 

9.2.  Die Navigationsausrüstung muss Regel V/19 des SO-
LAS-Übereinkommens entsprechen und betriebsbe-
reit sein.

10.  Brandschutz 

10.1.  Die für das Schiff vorgesehene Ausrüstung und 
die vorgesehenen Einrichtungen für den Brand-
schutz müssen betriebsbereit sein. 

10.2.  Die Brandmeldeanlage sowie die Rundspruchan-
lage müssen uneingeschränkt funktionsfähig sein. 

11.  Maschinen und Ruderanlage und Ankereinrich
tung

 Vor Antritt der Probefahrt ist die 

 1.  Maschinenanlage,

 2.  Stromversorgung,

 3.  Lenzanlage,

 4.  Haupt- und Hilfsruderanlage und 

 5.  Ankereinrichtung

  soweit zu erproben, dass ein sicherer Schiffsbetrieb 
gewährleistet ist. Die Erprobung ist im Seetagebuch 
zu dokumentieren.

12.  Funkanlage

  Schiffe auf Probefahrt müssen mit einer betriebsbe-
reiten Funkausrüstung für das zu befahrende See-
gebiet gemäß Kapitel IV des SOLAS-Übereinkom-
mens ausgerüstet sein. 

13.  Stabilität 

  Liegen geprüfte Stabilitätsunterlagen vor Antritt der 
Probefahrt nicht vor, ist eine vorläufige Stabilitätsrech-
nung durchzuführen. Für die Berechnung ist der ge-
plante Betriebs- und Beladungszustand während der 
Probefahrt zugrunde zu legen. Unterlagen über die 
Stabilitätsrechnung sind der Schiffsführung zur Ver-
fügung zu stellen, damit diese sich ein genaues Bild 
von der Stabilität des Schiffes unter den geplanten Be-
triebsbedingungen machen kann. Für die Dauer der 
Probefahrt ist sicherzustellen, dass ein wirksamer wet-
terdichter Verschlusszustand hergestellt werden kann. 

14.  Medizinische Ausstattung 

  Die medizinische Ausstattung an Bord muss dem 
Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen 
und in ausreichendem Umfang entsprechend der 
Teilnehmerzahl mitgeführt werden. Über die ord-
nungsgemäße Ausstattung ist ein Nachweis, ausge-
stellt durch eine öffentliche Apotheke, zu erbringen.

15.  Umweltschutz

  Die Bestimmungen des MARPOL-Übereinkommens 
und der See-Umweltverhaltensverordnung sind un-
mittelbar anzuwenden.

16.  Organisation eines sicheren Schiffsbetriebes

  Für die Probefahrt von Schiffen mit einer Bruttoraum-
zahl von 500 und mehr muss ein von der Berufsgenos-
senschaft genehmigtes System für die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsmanage-
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mentsystem) vorhanden sein. Das Sicherheitsma-
nagementsystem muss die folgenden Punkte des 
ISM-Code umfassen:

 1.  Anweisungen und Verfahren zur Gewährleistung 
eines sicheren Schiffsbetriebes und des Meeres-
umweltschutzes (Punkt 7 des ISM-Code),

 2.  Definition der Zuständigkeitsbereiche des land-
seitigen und bordseitigen Personals (Punkt 3.2 
des ISM-Code),

 3.  Verantwortungs- und Weisungsbefugnisse des 
Kapitäns (Punkt 5 des ISM-Code),

 4.  Verfahren für die Unterweisung von Mitgliedern 
der Schiffsbesatzung (Punkt 6.3 des ISM-Code),

 5.  Verfahren für die Vorbereitung auf und das Verhal-
ten in Notfallsituationen (Punkt 8 des ISM-Code),

 6.  Verfahren für das Melden und Auswertung von 
Unfällen und gefährlichen Vorkommnissen (Punkt 
9 des ISM-Code). 

17.  Bescheinigungsmuster

Anlage

 Bundesrepublik Deutschland
 Federal Republic of Germany

Probefahrtbescheinigung 
Certificate for Sea Trial

Ausgestellt im Namen der Regierung der  
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND durch die  

BERUFSGENOSSENSCHAFT VERKEHRSWIRTSCHAFT POSTLOGISTIK TELEKOMMUNIKATION  
gemäß § 9 i. V. m. Anlage 2, Abschnitt A.5 der Schiffssicherheitsverordnung (SchSV)  

vom 18.09.1998 (BGBl. I S. 3013), in der jeweils geltenden Fassung 

Issued under the authority of the Government of the Federal Republic of Germany by  
Berufsgenossenschaft VERKEHRSWIRTSCHAFT POST-LOGISTIK TELEKOMMUNIKATION 

under the provisions of § 9 in conjunction with annex 2 section A.5  
of the Ordinance for the Safety of Seagoing Ships (SchSV)  

of 18.09.1998 (BGBl. I S. 3013) as amended

Probefahrt von/nach:
Sea Trial from/to: 

Schiffsname: Rufzeichen:
Name of the ship  Distinctive number or letters: 

Neubau-Nr.: Bruttoraumzahl:
Newbuild no:  Gross tonnage: 

Heimathafen: Tag der Kiellegung:
Port of registry:  Keel laying date 

Schiffseigentümer:
Shipowner 

I. Das Schiff ist nach Maßgabe der Sicherheitsanforderungen für Schiffe auf Probefahrten besichtigt worden.
 The ship has been surveyed in accordance with the Safety Requirements for Ships on Sea Trails.

 Die Besichtigung hat ergeben, dass 
 The survey showed that

 1.  das Schiff, seine Ausrüstung und Einrichtungen den o. g. Sicherheitsanforderungen entsprechen; 
  the ship, the equipment and systems comply with the safety requirements named above;

 2. die Rettungsmittel für eine Gesamtzahl von  Personen ausreichen, nämlich
  the life-saving appliances are sufficient for a total number of  persons, specifically
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    Rettungsboot(e) auf der Backbordseite mit einem Gesamtfassungsvermögen von  Personen/
lifeboat(s) on the port side with a total capacity of persons

    Rettungsboot(e) auf der Steuerbordseite mit einem Gesamtfassungsvermögen von  Personen/
lifeboat(s) on the starboard side with a total capacity of persons

   Bereitschaftsboot(e)/rescue boat(s)

    Rettungsflöße mit einem Gesamtfassungsvermögen von  Personen  
liferafts with a total capacity of  persons

    Freifallboot(e) mit einem Gesamtfassungsvermögen von  Personen,  
freefall lifeboat(s) with a capacity of  persons

   Rettungsringe/lifebouys

   Überlebensanzüge/immersion suits

   Rettungswesten/lifejackets

 3. die Rettungsboote und -flöße vorschriftsmäßig ausgerüstet sind
  lifeboats and liferafts are properly equipped according to the requirements

 4.  das Schiff auch ansonsten in jeder anderen Hinsicht den Sicherheitsanforderungen für Schiffe auf Probefahr-
ten entspricht.

  the ship also otherwise complies with the Safety Requirements for Ship on Sea Trials.

II. Die Probefahrt mit höchstens  Personen wird genehmigt.
 The Sea Trail is permitted with max. of  persons.

III. Auflage/obligation
 Die Auflagen des Besichtigungsberichtes Nr.  vom  sind zu erfüllen.
 The obligations from the Survey Report No.  of  have to be fulfilled.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum .
The certificate is valid until .

Ausgestellt in  am 
Issued at  (Ort/place) the (Datum/date)

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik 

Telekommunikation 
– Dienststelle Schiffssicherheit –

(VkBl. 2021 S. 110)

Nr. 49 Bekanntmachung des Rundschrei
bens des Ausschusses für den 
Schutz der Meeresumwelt MEPC.1/
Rundschreiben 796, „Vorläufige 
Richtlinie für die Berechnung des 
Koeffizienten für die Abnahme der 
Schiffsgeschwindigkeit bei reprä
sentativen Seebedingungen fw zur 
versuchsweisen Anwendung“, in 
deutscher Sprache

Hamburg, den 03. Februar 2021 
Az.: 11-3-0

Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit das Rundschreiben des Ausschusses für den 

Schutz der Meeresumwelt MEPC.1/Rundschreiben 796, 
„Vorläufige Richtlinie für die Berechnung des Koeffizien-
ten für die Abnahme der Schiffsgeschwindigkeit bei re-
präsentativen Seebedingungen fw zur versuchsweisen 
Anwendung“, in deutscher Sprache amtlich bekannt ge-
macht.

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik 

Telekommunikation 
– Dienststelle Schiffssicherheit – 

i. A. 
K. Krüger 

Dienststellenleiter
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